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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

23. Augiist 1983 Nr. 2413

FG DBERGERLAFI!‘~GEN: Genehmigung der Ortsplanungsrevisicn

Die Einwohnergemeinde Oberger1af~inq~n unterbreitet dem Re—
gierungsrat die nachfolgenden Pläne und Reglemente ihrer
Ortsplanungsrevision zur Genehmigung:

Zonen— und Erschliessungsplan 1 : 2‘OOO
- Strassen— und Baulinienpian 1 : 1 ‘OOO~ Blatt 2/3 + 4
- Strassenkategorienplan 1 : 2~OOO
- ErschliessungsplanFussgängerachsen 1 : 2‘OOO
- Bau- und Zonenreglement

Der~

1.

Obergerlafingen besitzt einen Zonenpian mit den dazuge
hörenden Strassen- und Baulinienplänen sowie ein Bau—und
Zonenreglement9 welche mit RRBNr. 4525 vom 25. August 1972
genehmi;gt worden waren, In der Zwischenzeit wurden die Zonen-
und die Strassen- und Baulinienpl‘äne in verschiedenen Be
reichen geändert. Mit der nun vorliegenden Gesamtolanung
wird die Ortsplanung vollständig überarbeitet und dem neuen
Recht angepasst. Das Reglement über ErschTiessungsbeiträge
und -gebühren wurde bereits zu einem friihdren Zeitpunkt in
Kraft~gesetzt (RRB Nr. 343 vom~ 16.1.1981).
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Die öffentliche Auflage der Pläne und des Zonenregle
mentes erfolgte in der Zelt vom 1. - 30. September 1981.

‘. Hährend der Auflagezeit gingen verschiedene Einsprachen
ein, die mit wenigen Ausnahmen gUtlich erledigt werden
konnten und teilweise Planänderungen zur Folge hatten.
Der Gemeinderat genehmigte an seiner Sitzung vom l..Juli
1982 die Pläne und Reglemente zur Ortsplanungsrevision
abschliessend.

Das Baureglernent wurde von der Gemeindeversarnrnlung vqm •. c
28. September 1982 genehmigt. :: ~

II.

Gegen dei Erschliessungsplan (Strassen— und Baulinien—
plan) haben Frau Katharina Kiss, Waldstrasse 30, und
Herr Hans Schär, Ulmenweg 1, Obergerlafingen, Ein-
sprache erhoben, die der Gemeinderat am 18. bezember
1981 abwies. Mit rechtzeitig eingereichter Beschwerde
stellen die beiden als GrundeiöentUmer legitimiörten
Beschwerdeführer den Antrag, die Strassengrenze hinter-
kant Trottoir auf ihren beiden Eckliegönschaften GB
565, bzw. 552 links und rechts der Verzweigung Wald—
strasse/Ulmenweg in gerader Linie aus- und das Trött~ir
nicht auf Kosten ihrer Gartenanlagen in den tJ1menw~ä‘
hineinlaufen zu lassen. Die Gemeinde beantragt Ab-
weisung der Beschwerde. Mit den Parteien ist an Ort
und SteiN verhandelt worden.

Dabei wurde festgestellt, dass der U1rnen~.eg -öine Er
sch1iessungsstras~~ - verkehrsmässiä von völlig unter—
geordneter BedäLh~öng ist. Die Gente~nde mdcht indessen
geltend, die angefochtene Anordnung sei bei sämtlichen
Verzweigungen zwischen Sammel- und Erschliessungs—
strassen vorgesehen; anders entscheiden bedeute rechts-
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ungleiche Behandlung. Die Gemeinde Ubersieht indessen,
dass der Ulnienvkg und die Ahornstrasse im Zonenplan als
Einbahnstrassen ausgeschieden und so gegenUber den andern•
Erschliessungsstrasson mit Gegenverkehr von derart unter
geordneter Bedeutung sind, dass auf die von der Gemeinde
vorgesehene iknordnung des Trottoirs verkehrstechnisch
ohne Bedenken verzichtet werden kann, ohne den Reähts
gleichheitsgrundsatz zu verletzen. Folglich sind die
beiden Beschwerden gutzuheissen, der angefochtene Plan
in diesem Punkt nicht zu genehmigen und die Gemeinde
anzuweisen, in den nachzureichenden Genehmigungsexemplaren
die Strassengrenze hinterkant Trottoir auf den beiden
GrundstUcken GB 552 und 565 parallel der Waldstrasse
auslaufend einzuzeichnen. Die beiden KostenvorschUsse
von Je Fr. 200.-- sind den BeschwerdefUhrern zurUck
zuerstatten.

III.

Bei der VorprUfung des revidierten Zonenplans durch das
kant. Amt fUr Raumplanung stand eine neue Gewerbezöiie
im Gebiet “SchUracker‘ zur Diskussion. Dieser Stai~dört
wäre aber aus verschiedenen GrUnden fUr eine Gewerbe-
zone wenig zweckmässig und zudem steht die Gemeinde Ober
gerlafingen in Verhandlungen mit den angrenzenden Ge
meinden und kantonalen Instanzen wegen dem AusscheidØ
einer regionalen Industriezone im Bereiche der Autobahn—
auffahrt. Im Einverständnis mit der Gemeinde würde des
halb auf das Ausscheiden einer neuen Gewerbezone im
Rahmen der Ortsplanungsrevision verzichtet und im Hin
blick auf die erwähnten Absichten einer gemeinsamen
Indus~tii‘ie- und Gewerbözone zurUckgestellt.
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Von der fallengelassenen Gewerbezone ‘SchUracker~ ist -ein
StLIck-entläng des Elsternweges-(vis-&-vis der Firma Mifix)
im Zononplan belassen worden. Aus Grunden der Planunö ist
diese≤ StUck Geworbezone aber unzweckmässig. Zum etnen
ist os wichtigor Bestandteil der Hofstatt des Bauernbe
triebes Nussbaum und sollte nicht Uberbaut werden. Zudem
ist aufgrund dor einzuhaltenden Grenz- und Zonenabstände
und dcr vor2egebenen Erschliessungsstrasse die effektiv
verbleibende Bautief« gering und eine Ueberbauung deshalb
nicht möglich. Im Einverständnis mit-der Gemeinde und
dem b~troffaner GrundeigentUme~rwi-rd‘des-halb das StUck
Gewerbezone-,~ 1-1. ttappej nördlich—deS •Elstetn-weg‘es aus-
dem Zone‘nplan gestrichen und -wieder dem Landwirtschaft-s
gebiet zug-«toilt. Gleichzeitig wird neu-der E.lsternweg
auf 5 m proJekti-ert~ - - - - -

IV.

Nachdem die Beschwerden gutgeheissen werden und die Ge
werbe-röne am Elsternweg zweckmässig abgegrenzt wird,
steht et‘ner Genehmigung der Zonen- und Erschliessungs
pläne sto*ie der Reglemente nichts mehr im Wege. Es -sind
lediglich- noch die folgenden Bemerkungen zu machen:

1. Das generelle Kanalisationsprojelct (GKP) ist durch -

die Gemeinde an den mit dem vorliegenden Beschluss
genehmigten Zonenplan anzupassen, vorprüfen zu lassen
und dem- kant. Amt fUr Wasserwirtschaft bis zum 31. Au-- -

gust 1984:zur Genehmigung einzureichen-. -

2. Zudem dsttgestUtzt auf § 101 BauG-durch den Gem~inde-rai
ein Erschliessungsprogramm zu erstellen, welches Aui
schluss gibt Uber die Art und den Zeitpunkt der ver
schiedenen Erschliessungsanlagen der Bauzone 1. Etappe.



3. Unter d~r üaroinaiie “Grünhecken‘ wird in ~ 25 des Zofl~fl
reglements ~stimmt dass auf die Grünhecken (Hurste)
Rücksicht zu nehmen sei, 0em~ss § 20 der Verordnung.
über den ~!atur- und Heimatschutz (RRR vom 14.11.1980)
gelten aber kecken und andere Lehensr~ume als ne
schützt. Das Zonnnrc lement ist in diesem Punkt dem
neuen Rocht anzupassen.

Es wird

beschlossen:

1. Die Beschwet~den werden im Sinne der Erwägungen gutge
heissen. Die Kostenvorschüsse von je Fr. 200.—-
sind den Beschwerdeführern zurückzuerstatten.

2. Die Pläne und Reglemente der Ortsplanungsrevision,
umfassend

— den Zonen- und Erschliessungsplan 1 : 2‘OOO,
- die Strassen- und Bau1inienp1~no 1 : 1 ‘000,

Blatt 2/3 + 4,
- den Strassenkategorienplan 1 : 2‘OOO,
- den Erschliessungsplan Fuss~ngerachsen 1 : 2‘OOO,
- das Bau- und Zonenreglement,

der Einwohnergemeinde Obergeriafingen werden qe
nehmi gt.

3. Die Gemeinde wird eingeladen, dem kant. Amt für Raum
planunq bis zum 31. Oktober 1983 noch 4 Zonen— und Er
sch1iessungspl~ne 1 : 2‘OOO, je 3 Strassen- und Bau
linienpl~ne 1 : l‘OOO der B1~tter 2/3 + 4, je 2 Pläne
der Strassenkategorien und der Fussg~nqerachsen und 2 be
reinigte Bau- und Zonenreglemente zuzustellen. Die
Pläne sind im Sinne der Beschwerden und mit der
Aenderung der Gewerbezone “Schüracker“ und der Ver



hreiturun~ des Elsternweges zu bereinigen. Je ein
Exemplar ~::r Pläne ist in reissfester Ausführungzu
erst~lien un~ zudem sind die Pläne und Reniemente ~it
dem Genehmigun~svermerk der gemeinde zu versehen.

4. Das q~nerelle Kanalisationsprojekt ist durch die Ge
meinde an den mit dem vorliegenden Beschluss •~e
neheigten Zonenplan anzupassen~ vor~rüfen zu lassen
und dem kant Amt für Wasserwirtschaft bis zum
31. Auqust 1984 zur Genehmigung einzureichen.

5. Gestützt auf § 101 8auG ist nachträglich noch ein Er
schliessungs~r~ogr~amm überdie Erschliessungsanlagen
in der Bauzone I~. Etappe ur~ddeh‘Z~itpunkt deren
Erstellung zu erarbeiten.

6. Die bisherigen Zonen- und Et~schiiessungsp1äne (Strassen
und Baulinienpläne) und das Bau- und Zonenreglement
werden durch die neuen Pläne und Reglemente der
Ortspl anungsrevi si on voll ümfängl ich aufgehoben.

7. Der kant. Richtplan bedarf durch die neue Ortsplanung
keinerl\enderung in der Abgrenzung~ da die neue
Zoneneinteilung und -abgrenzung bereits berück
sichtigt ist, Hingegen ist in der Uebersicht zum
Stand der Zonenpläne di.e neu in Rechtskraft gesetzte
0rtsplanun~ zu erwähnen,



Frau Kathari na Kiss, 0ber~er1afi n~en

Kostenvorschuss Fr. 200.~~ zurUckarstatten von Kto. 119.650

Hrn. Hans Sch~Ir Oherqerlafi nnen

Kostenvorsc~~uss Fr. 200.-~~ zurUckerstatten von Kto. 119.650

EG Ober‘jerl afi n‘~en

Genehmic~un~sgebühr: Fr. 500.~ Kto. 200O~431.00
Publikationskosten: Fr. 18.~- Kto. 202O~435.00

Fr. 518. (Staatskanzlei Nr. 197 )
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~u~eparte:~ient (2) Ri/0/uh
Dg p r t omen t s s e k r e t ~ r

Bau~Deoarte~ent (br)

f~rt für Raumpl anun2 (5) mit [~kten und 1 gen. Satz

~

r~mt fLr Wasserwirtschaft (2)

Tiefbauamt (2)

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn
Rechtsdienst Bau~Departement (0)

A~;tschr~iberei Kriegstetten, 4500 Solothurn
mit 1 gen. Satz Pläne~ und R~g1, (folgen später)

Sekretariat der Katasterschatzung (2),
mit 1 gen. Zonenpian(fo1~tspät~

Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2)

Natur~ und Heirnatschutz
Sol othurni s che Gebäudevers i cherung
Meliorationsamt
Ammannamt der EG, 4564 Ohergerlafingen, mit Igen. Satz

Pläne und [~eql. (folgen später)

mitBalastun9imKK/EINSCHREIBEN

Baukornmission der EG, 4564 Obergerlafinqen

Ingenieurbüro Emch und Berger, Schön~rünstr. 35,

4500 Solothurn

Architekturhüro Etter + Rindlisbacher, Römerstr. 20,

4500 Solothurn
Frau Katharina Kiss, Waldstrasse 30, 4564 0her~

gerlafingen /EINSCHREIBEN
Hrn. Hans Schär, Ulrnenweg 1, 4564 Obergerlafingen,

EINSCHREIBEN
Amt für Raumplanunq (3) z,Hd, Finanzverwaltung,

als Ausgabenanwei sung


